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An die Generalversammlung der  
Comet Holding AG, Flamatt 

Bern, 7. März 2017 

 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 
 
 Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Comet Holding AG (Seiten 108 bis 

115) bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2016 
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 

 

Verantwortung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet 
die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems 
mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Anga-
ben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für 
die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vor-
nahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 

 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizeri-
schen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards 
haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit ge-
winnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen An-
gaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prü-
fers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jah-
resrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken 
berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahres-
rechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen 
sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grund-
lage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 ab-
geschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. 
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Berichterstattung über besonders wichtige Prüfungssachverhalte aufgrund Rund-
schreiben 1/2015 der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemässen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung der Jahresrechnung des 
aktuellen Zeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prü-
fung der Jahresrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu be-
rücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. Für 
jeden nachfolgend aufgeführten Sachverhalt ist die Beschreibung, wie der Sachverhalt in der 
Prüfung behandelt wurde, vor diesem Hintergrund verfasst. 
 
Der im Berichtsabschnitt „Verantwortung der Revisionsstelle” beschriebenen Verantwortung 
sind wir nachgekommen, auch in Bezug auf diese Sachverhalte. Dementsprechend umfasste 
unsere Prüfung die Durchführung von Prüfungshandlungen, die als Reaktion auf unsere Be-
urteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung geplant wurden. 
Das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen, einschliesslich der Prüfungshandlungen, welche 
durchgeführt wurden, um die unten aufgeführten Sachverhalte zu berücksichtigen, bildet die 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung. 
 

 
Werthaltigkeit der Beteiligungen und Darlehen 

Risiko  Die Gesellschaft hält als Obergesellschaft der Gruppe Beteiligungen an 
verschiedenen Tochtergesellschaften. Ferner finanziert die Mutterge-
sellschaft verschiedene Tochter- und Enkelgesellschaften mittels grup-
peninterner Darlehen. Die Beteiligungen und Darlehen stellen je rund 
50% der Bilanzsumme dar und sind somit wesentlich. Naturgemäss un-
terliegen die bilanzierten Werte einem Werthaltigkeitsrisiko. Bei Anzei-
chen auf mögliche Wertminderungen erstellt das Management die not-
wendigen Berechnungen und nimmt gegebenenfalls Abschreibungen 
respektive Wertberichtigungen vor. Die Berechnungen basieren teil-
weise auf vereinfachten Prinzipien, vor allem dann, wenn das Manage-
ment das Risiko einer Wertminderung als gering angesehen hat. 

Unser Prüfvor-
gehen 

Wir prüften die Berechnungen des Managements, die auf handelsrecht-
lichen Bilanzen oder Berechnungen im Rahmen des Konzernabschlus-
ses beruhten. Bei komplexen Berechnungen zogen wir unsere Bewer-
tungsspezialisten für die Plausibilisierung der verwendeten Diskontie-
rungssätze bei.  
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisi-
onsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllen 
und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 
890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes in-
ternes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.  

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem 
schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jah-
resrechnung zu genehmigen.  

Ernst & Young AG 

Bernadette Koch Philippe Wenger 
Zugelassene Revisionsexpertin Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitende Revisorin) 
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